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Gewinnspielbedingungen 

Teilnahmebedingungen für die Verlosung  
„E-Bike-Gutschein“/ 

Einkaufsgutschein des Lohmarer Einzelhandels  
 

Die Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG führt vom 01.03.2025 bis 31.12.2025 eine Verlosung 
von je einem E-Bike-Gutschein im Wert von 1.800,00 € pro Quartal und die monatliche 
Verlosung eines Einkaufsgutscheins des Lohmarer Einzelhandels im Wert von 25 € durch. Die 
Auslosung erfolgt unter allen Neu- und Bestandskunden der Stadtwerke Lohmar mit einem 
Strom- und/oder Gasvertrag über eine Laufzeit von 12 oder 24 Monaten und bei Bestand eines 
Laufzeit- oder Rahmenvertrages. Die Verlosung findet jeweils zum Ende eines jeden Quartals 
2025 bzw. zum Ende eines Monats (siehe Ziffer 2.4) statt. 

 

Hierfür gelten folgende Bedingungen: 
 

1. Veranstalterin 

Veranstalterin des Gewinnspiels ist: 

Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG 

Breiter Weg 1a 

53797 Lohmar  

Sitz der Gesellschaft: Lohmar 

Geschäftsführung: Sonja Kreikemeyer, Yves Matuschek  

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Claudia Wieja 

Handelsregister 5468 

Umsatzsteuer-ID-Nr. DE280491227 

Telefon: 02246-9039000 

E-Mail: info@stadtwerke-lohmar.de 

 

2. Gewinnspielzeitraum und -ort, Ermittlung der Gewinner:in sowie Art/Umfang des 
Gewinnes 

2.1. Das Gewinnspiel findet im Zeitraum vom 01.03.2025 bis 31.12.2025 statt. 

2.2. Das Gewinnspiel findet automatisch statt. 

2.3. Als Gewinn wird pro Quartal 2025 je 1 Gutschein für ein E-Bike im Wert von 1.800,00 
Euro und pro Monat je 1 Einkaufsgutschein für Rammes Grünland oder Lohmarer Lesart 
im Wert von 25,00 € an eine/n Gewinner:in vergeben. Die E-Bike-Gutscheine können 
eingelöst werden bei 2-Rad-Service Aggertal, Wahlscheider Str. 40, 53797 Lohmar. Die 
Einkaufsgutscheine können, je nach Aussteller, bei Rammes Grünland, Donrather 
Kreuzung 1, 53797 Lohmar oder bei der Lohmarer Lesart, Hauptstr 73, 53797 Lohmar 
eingelöst werden. 

 

2.4. Die Gewinner:innen des E-Bike-Gutscheins werden jeweils in der letzten Woche eines 
Quartals 2025 ermittelt, die Gewinner:innen der Einkaufsgutscheine jeweils am letzten 
Tag eines Monats.  

 

2.5. Die Benachrichtigung der jeweiligen Gewinner:innen durch die Veranstalterin erfolgt 
innerhalb einer weiteren Woche in Textform. Der Versand des Gewinnbenachrichtigung 
erfolgt nach Erfüllung an die von der/dem Teilnehmer:innen mitgeteilten Adresse. Der 
Gewinn muss, unter Vorlage des Personalausweises, persönlich von der jeweiligen 
Gewinner:innen an der Adresse der Veranstalterin abgeholt werden. Sollte das nicht 
möglich sein, wird der Gewinn per Post versandt. 

 

3. Gewinnspielteilnahme und Versand der Gewinne 
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3.1. Die Teilnahme erfolgt automatisch bei Abschluss oder Bestehen eines Vertrages für 
Strom und/oder Gas über eine Laufzeit von 12 oder 24 Monaten oder bei Bestand eines 
Rahmenvertrages, sofern keine ausdrückliche Abmeldung an der Verlosung an 
info@stadtwerke-lohmar.de erfolgt. 

3.2. Ausgenommen von der Teilnahme am Gewinnspiel sind Mitarbeiter:innen der 
Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG, aller Tochtergesellschaften & Vertriebspartner 
sowie deren Angehörige/Familienmitglieder. 

3.3. Ausgeschlossen von der Teilnahme sind ferner 

3.3.1. Gewinnspielvereine, Teilnahme- und Eintragungsdienste, automatisierte Teilnahmen 
und Mehrfachteilnahmen (etwa unter einem Pseudonym oder weiteren E-Mail 
Adressen), 

3.3.2. Personen, die am Gewinnspiel mit unvollständigen und/oder gefälschten Identitäten oder 
mit Identitäten von Drittpersonen einmalig oder mehrfach teilnehmen. 

3.4. Die Voraussetzungen der Teilnahme müssen während der Dauer des Gewinnspiels 
erfüllt und an die Veranstalterin auf dem angebotenen Weg übermittelt sein.  

3.5. Jede/r Teilnehmer:innen dem Gewinnspiel „E-Bike-Gutschein“ und „Einkaufsgutschein“ 
hat die Möglichkeit, einen der ausgelosten Gewinne zu erhalten.  

3.6. Eine Verpflichtung zur Annahme des Gewinnes besteht nicht. Eine Barauszahlung, 
Auszahlung in anderen Sachwerten oder Tausch des Gewinnes ist nicht möglich. Der 
Gewinn ist nicht an Dritte übertragbar. 

 

4. Ausschluss von TeilnehmerInnen 

4.1. Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, Teilnehmer:innen, bei Vorliegen eines 
Ausschlussgrundes nach Ziffer 3.2 bis 3.4, 3.8 und 3.9 oder bei Zuhilfenahme von 
unerlaubten Hilfsmitteln, bei denen der Verdacht auf Manipulation besteht oder die in 
sonstiger Weise gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, von der Teilnahme 
auszuschließen. 

4.2. Der Veranstalterin bleibt es vorbehalten, die/den TeilnehmerInnen bei Verdacht eines 
Ausschlussgrundes zur Stellungnahme aufzufordern. Unterbleibt die Stellungnahme 
innerhalb der gesetzten Frist, behält sich die Veranstalterin vor, den/die Teilnehmer:in 
von der Teilnahme auszuschließen. 

 

4.3.  

 

5. Datenschutz  

5.1. Die bei Vertragsabschluss mitgeteilten personenbezogenen Daten der TeilnehmerInnen 
werden verwendet, um das Gewinnspiel durchführen zu können. Rechtsgrundlage ist 
Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.  

5.2. Teilnehmer:innen haben das Recht auf Auskunft über die Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten, ein Recht auf Datenübertragbarkeit sowie ggf. 
Rechte auf Löschung, Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und/oder 
Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie ein Beschwerderecht bei einer 
Aufsichtsbehörde.  

5.3. Für Informationen sowie für allgemeine Fragen zum Thema Datenschutz steht der 
Datenschutzbeauftragte der Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG unter oben genannter 
Kontaktadresse oder per Mail an datenschutz@stadtwerke-lohmar.de zur Verfügung. 

5.4. Weitere Informationen zum Datenschutz können jederzeit auf der Internetseite der 
Veranstalterin: www.stadtwerle-lohmar.de, abrufbar unter https://www.stadtwerke-
lohmar.de/datenschutz/eingesehen werden. 

 

6. Haftung 

6.1. Die Veranstalterin wird mit der Aushändigung des jeweiligen Gewinnes von allen 
Verpflichtungen frei, sofern sich nicht aus diesen Regelungen schon ein früherer 
Zeitpunkt ergibt. 
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6.2. Die Veranstalterin haftet nicht für technische oder sonstige Probleme, die außerhalb 
ihres Einflussbereichs liegen und zu einer Unterbrechung der Aktion führen. 

6.3. Die Veranstalterin haftet nur für Schäden, welche von dieser oder einem ihrer 
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung von 
Kardinalspflichten verursacht wurde. Dies gilt nicht für Schäden durch die Verletzung 
von Leben, Körper und/oder Gesundheit. Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt 
insbesondere für Schäden durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der 
Übermittlung von Daten o. Ä., bei Störungen der technischen Anlagen oder der Services, 
unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren. 

 

7. Sonstiges 

7.1. Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, im Fall unvorhergesehener Umstände das 
Gewinnspiel zu ändern oder ganz einzustellen. 

7.2. Die Veranstalterin ist insbesondere berechtigt, das Gewinnspiel einzustellen, 
abzubrechen oder auszusetzen, wenn ein versuchter Missbrauch durch Manipulation 
festgestellt wird oder eine ordnungsgemäße Durchführung nicht mehr sichergestellt ist. 
Dies ist insbesondere beim Ausfall von Hard- oder Software, bei Programmfehlern, 
Computerviren oder bei nicht autorisierten Eingriffen von Dritten sowie mechanischen, 
technischen oder rechtlichen Problemen der Fall. 

7.3. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

7.4. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 

8. Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam 
sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im 
Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich 
zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck 
gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt 
für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. 

 


